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ENTWURF

WIENER LANDTAG

Gesetz. mlt dem das Wiener PerconalvertretungsgeseE (5. l{ovelle zum Uriener

Personalvertretungsgesetz) und das Wiener Zuweisungsgesetz (1. Novelle zum

wiener Zuweisungsgesetz) geändert werden

Der Wiener Landtag hat beschlossen:

Artlkel t

Das Wiener Personalvertretungsgesetr, LGBI. ftir Wien Nr. 4911985, zulefzt geän-

dert durch das Gesetz LGBI. für Wien Nr. 18/1999, wird wie folgt geändert:

1. In I4 Abs. 7. g 8 Schlusssatr und 5 46 Abs.3 werden die Ausdrücke "wienJ zu*ei-

sungsgesetz(es)" durch die Ausdrücke "Wiener Stadtwerke - Zuweisungsgeselz(es)"

erseEL

2 . 5 8 Z 4 b i s 6 l a u t e t :

,,4. WIENER STADTWERKE Holding, WIENER UNIEN und EESTATTUNG WIEN (Haupt-

gruppe Iv);

5. wIENSTROM (Hauptgruppe V);

5. wIENGAS (Hauptgruppe VI)."

3 .  q  8 a  A b s .  l Z l b i s 3 l a u t e t :

,,(1) oie Bediensteten elner Hauptgruppe sind entsprechend ihrer besoldungs-

rechtlichen Stellung in folgende Pe6onalgruppen zusammenzufassen:

I. in der Hauptgruppe I

a) die Bediensteten der Verwendungsgrupp€ A und die Bediensteten im Schemä

UVS;

b) die Bediensteten der Verwendungsgruppen B, K 1 und K 2;

c) die Bediensteten der Verwendungsgruppen C, D 1, D, E 1, E. K 3, K 4, K 5 und

K  6 ;

d) die Eediensteten der Verwendungsgruppen L 1, L 2a, LK, L 2b 1 und L 3;

e) die Eediensteten der VerwendunEsgruppen 1, 2, 3P, 3A, 3 und 4, sofem nidrt

lit. f zutrifü;

0 die Kindergartenhelferinnen;



2, if l  der Hauptgruppe II

a) die Bediensteten der Verwendungsgruppe A, sofern nicht l i t. b oder c zutrifü;

b) die Arztl ichen Direktoren, Arztl ichen Abteilungs(Instituts)vorstände und Arzte;

c) die Bediensteten des höheren technischen Dienstes, Fachbediensteten des

technischen Dienstes, Chemiker mit Reifeprüfung, Bediensteten des technischen

Dienstes, Werkmeister, Betriebsbeamten, Brandmeister, Hauptbrandmeister,

Lehrwerkstättenmeister, Löschmeister, Maschinenmeister, Oberbrandmeaster,

Oberfeuerwehrmänner, Radiumtechniker, Röntgentechniker und Feuerwehr-

manner;

d) die Bediensteten der Verwendungsgruppen B und C, sofern nicht l i t. c zutrifü,

und die Eediensteten der verwendungsgruppen LK, D, D 1 und E, sofern nicht l i t.

c oder e zutrifft;

e) dae Bediensteten der Verwendungsgrupp€n K 1, K 2, K 3 und K 4, sofern nicht

l it. f zurritt, und die megehelfer;

f) die Lehrassistenten, leitenden Lehrassistenten, leitenden Oberassistenten.

Oberassistenten, Stationsassistenten, Bediensteten der gehobenen medizinisch-

technischen Dienste und der Verwendungsgruppe K 5;

g) die Bediensteten der Verwendungsgruppe K 6, sofern nicht l i t. e zutrifft, und

die Operationsgehilfen, Laborgehilfen, Desinfektionsgehilfen, Ordinationsge-

hilfen; ProseKurgehilfen, Sanitätsgehilfen und zahnärztl ichen Ordinationshilfen;

h) die Bediensteten der Verwendungsgruppen 1, 2, 3P, 3A, 3 und 4, sofern nicht

lit. g zutrifft;

in den Hauptgruppen III bis Vl

a) die Bediensteten der Verwendungsgruppe A;

b) die Bediensteten der Verwendungsg.uppe B;

c) die Bediensteten der Verwendungsgruppen C,

d) die Bediensteten der verwendungsgruppen r,

zutrifft i

e) die Bedjensteteten der Verwendungsgruppen

5 zutriffti"

D l , D u n d E ;

2 und 3P, sofern nicht z 4 oder 5

34, 3 und 4, sofem nicht Z 4 oder

4. 5 8a Abs. 1Z 5 lautet:

,,5. in der Hauptgruppe IV die Stellwerkswärter der U-Bahn, Autobuslenker,

Kontrollore, Straßenbahnfahrer im Einmannbetrieb, U-Bahnfahrer,

Kraftwagenlenker und Stationswarte."



5. 5 19 Abs. 2 erster Satz lautet:

,,Der Zentralwahlausschuss kann anlässlich der Wahlausschreibung für Dienststellen,

deren Eedienstete nicht gleichzeitiq Dienst veßehen (Schicht- oder Wechseldienst),
beschlie8en, dass die Wahl an bis zu vier Tagen stattf indet, wobei sämtliche Wahlta-

9e unmittelbar aneinander anschlieoen und die zusätzlichen Wahltage vor dem all-
gemernen Wahltag l iegen müssen,"

6. q 21 Abs. 3 zweiter Satz entfällt.

7. In 5 28 Abs, 2 erster Satz entfällt die WortlblEe "in der FässunE der Novelle BGBI. I

Nr ,  158/1998. "

L In q 30 Abs. 1 wird nach dem Ausdruck ,,Karenzurlaubes," die Wortfolge ,,(Eltern-)
Karenz," angefü9t.

9. q 37 Abs. 1 zweiter Satz entfällt.

10. In 5 37 Abs. 2 wird der Ausdruck "innerhalb zweier wochen" durch den Ausdruck

,,innerhalb dreier Wochen" ersetzt,

11. I 37 Abs. 4 zweiter Satz lautet:

,,Die Abs. 1 bis 3 gelten weiters bis zum Abschluss des Wahlverfahrens ftir die t'litglie-

der der wahlausschüsse (Sprengelwahlkommissionen) und für die auf einem zugelas-

senen wahlvorschlag aufscheinenden Wahlwerber."

12 .  I  39  Abs .  1  b rs  4 lau te t :

,,5 39. (1) Zur Erfüllung ihrer im 5 2 umschriebenen Aufgaben stehen der Personalver-

tretunq insbesondere die sich aus den folgenden Absätzen ergebenden f4itwirkungs-

rechte zu. Zu den Mitwirkungsrechten gehört auch das Recht der Personalvertretung,

in den in den Abs.2 und 5 genannten Angelegenheiten Anträge zu stellen. Soweit

nach anderen Gesetzen, die auf Dienststellen der Gemeinde Wien anzuwenden sind,

dem Betriebsrat ein Mitwirkungsrecht zusteht, kommt dieses der Personalveftretung

zu. Auf die nach dem Wiener Stadtwerke - Zuweisungsgesetz zugewiesenen Bediens-

teten finden Abs. 2 Z 1,2 und 5 zweiter Halbsatz sowie Abs. 5 Z 8, auf die nach dem

Wiener l ' ' luseen-Zuweisungsgesetz zugewiesenen Bediensteten überdies Abs.2 Z4

keine Anwendung. Die Anträge der Personalvertretung sind durch den Magistrat in an-
gemessener Frist zu behandeln.
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(2) Folgende Maßnahmen bedürfen, soweit in den folgenden Absäfzen nicht an-

deres bestimmt ist, der Zustimmung der Personalvertretung:

1. Einfuhrung von Kontrollmaßnahmen und technischen Systemen zur Kontrolle der

Bediensteten, sofem diese MaBnahmen (Systeme) die l '4enschenwürde berühren.

Dazu gehört auch die Einführung von Systemen zur Beurteilung von Bediensteten,

sofern rnit diesen Systemen Daten erhoben werden, die nicht durch die dienstl iche

Verwendung gerechtfertigt sind.

2. Einführun9 neuer Arbeitsmethoden, Anderungen in der Gestaltung der Arbeitsplät-

ze, insbesondere auch Anderungen auf Grund des Einsatzes neuer technologischer

Mittel und Systeme. Dazu zählen insbesondere die Einführung von Systemen zur

automationsunterstützten Ermittlung von Däten der Bediensteten, die über die Er-

mittlung von allgemeinen Angaben zur Person und fachlichen Vorausseuungen hi-

nausgehen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, soweit die tatsächliche oder

vorgesehene Verwendung dieser Daten über die Erfüllung von Verpfl ichtungen nicht

hinausgeht, die sich aus Gesetz. Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder

Dienstvertra9 ergeben..

3. Erlassung und Anderung von Dienst- und Betriebsvorschriften in Ausführung der
ni-ncfra.hlc.acal-ro

4. Aufteilunq der Arbeitszeit gemäß g 26 der Dienstordnung 1994 - DO 1994 und 5 11

der Vertragsbedienstetenordnung 1995 - VBO 1995.

5, Gewährung und Anderung freiwil l iger Sozialleistunqen durch den Dienstgeber und

Schaffung von Sozaalräumen.

6. Widmung und Anderung der Widmung von Dienst- und Werkswohnungen,

7. Schaffung und Bewertung sowie Streichung und Anderung der Beweftung oer

Dienstposten.

8. Befo.derungen.

9. Überstellungen und Überreihungen.

In den Angelegenheiten der Z 1 bis 6 hat die Zustimmung schrift l ich zu erfolgen.

Dies gilt nicht, wenn in den Anqelegenheiten der Z 5 und 6 die Voraussetzungen

des Abs, 3 Z 1 l it. b letzter Halbsatz vorliegen.

(3 )

1. Der Magistrat hat rechtzeitig, spätestens aber zwei Wochen vor der Entscheidung

oder Antragstellung an das zuständige Gemeindeorgan.

a) in den Fällen des Abs. 2 Z I bis 4 die beabsichtigten Flaßnahmen der Perso-

nalvertretung schrift l ich zur Kenntnis zu bringen dnd über die beabsichtigten

f4aßnahmen mit der Personalvertretung Verhandlungen zu fÜhren;

b) in den Fällen des Abs. 2 Z 5 bis 9 die beabsichtigen Maßnahmen der Perso-

nafvertretung schrift l ich zur Kenntnis zu bringen; in den Fällen des abs.2 Z 7

und I hat das gemäß Abs. 9 zuständige Organ der Pe6onalvertretung auch das
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3 ,

Einvernehmen mit den betroffenen Personalgruppenausschüssen herzustellen.

AuBert sich die Personalvertretung nicht innerhalb zweier Wochen, so gilt dies als

Zustimmung, sofern nicht innerhalb dieser Frist gemäß Z 2 eine Verhandlung

anberaumt wird oder die Personalvertretung die Anberaumung einer Verhand-

lunq verlangt.

In den in Z 1 l it. b genannten Angelegenheiten kann der Magistrat aus Gründen der

Raschhelt und Einfachheit ebenfalls eine Verhandlung anberaumen. Der Magistrat

hat dies zu tun, wenn es die Personalvert.etung innerhalb der zweiwöchigen Frist

verlangt. Gleiches gilt, wenn die Personalvertretung einen Antrag betreffend eine

Maßnahme gemäß Abs. 2 stellt und diesem Antrag nicht entsprochen wird.

Die Personalvertretung ist berechtigt. zu Verhandlungen weitere Personalvertreter,

Vertreter einer Berufsvereinigung irn Sinn des 5 2 Abs. 3 und Sachverständige bei-

zuziehen sowie die Beiziehung von sachverständigen Bediensteten zu beantraqen,

sofern dadurch die Verschwiegenheitspfl icht gemäß q 35 nicht gefährdet wird.
(4 )

Kommt es in einem Verfahren qemä6 Abs. 3 nicht zu der erforderlichen Zustim-

munq durch das gemäß abs. 9 zuständige Organ der Personalvertretung oder zu

keinem Einvernehmen über einen Antrag der Personalvertretung betreffend eine

Maßnahme gemäB Abs. 2, so ist die Angelegenheit, sofem nicht ohnehin der Zent-

ralausschuss zuständi9 ist,

a) auf Verlangen des Dienststellenausschusses (der Vertrauenspersonen) oder des

Magistrats mjt dem Hauptausschuss, der die Zustimmung erteilen kann, bzw.

b) auf Verlangen des Hauptausschusses oder des l4agistrats mit dem Zentralaus-

schuss, der die Zustimmung erteilen kann,

F 1 .

zu verhandeln.

2. Kommt es auch dann nicht zur Zustimmung der Personalvertretung oder zu kei-

nem Einvernehmen über einen Antrag der Personalvertretung betreffend eine Maß-

nahme gemäß Abs. 2, so ist die Angelegenheit vor der Entscheidung oder Antrag-

stellung an das zur Entscheidung zuständige Gemeindeorgan von der gemeinderät-

l ichen Personalkommission zu beraten. Der Magistrat kann sodann ohne zustim-

mung der Personalvertretung entscheiden oder den Antrag an das zur Entscheidung

. zuständige Gemeindeorgan stellen.

3. Die erforderliche Zustimmung im Sinn der Z 1 und 2 l iegt insbesondere auch dann

nicht vor, wenn der Einladung zu einer Verhandlung in der betreffenden Ange-

legenheit keine Folge geleistet wird.

4. Setzt der Magistrat eine Maßnahme, ohne seinen Verpfl ichtungen gemäß Abs. 3

nachzukommen, oder kommt der l.4agistrat bei einer Antragstellung durch die Per-

sonalvertretung betreffend eine Maßnahme gemäß Abs, 2 seiner sich aus Abs. 1

letzter Satz ergebenden verpfl ichtung nicht nach, so kann er von dem näch Abs. 9



5 .

7 .

zuständigen Organ der Personalvertretung aufgefordert werden, die gesetne

f' jaBnahme aufzuheben bzw. seinen Verpf,ichtungen in Bezug auf einen Antrag der
Personalvertretung betreffend eine Maßnahme 9emäß Abs. 2 nachzukommen.

Geschieht dies nicht binnen angemessener Frist, so kann das nach Abs. 9
zuständige Organ der Personalvertretung die Angelegenheit an den

ZentralausschuSS herantragen. Der Zentralausschuss kann

a) vom l"lagistrat Verhandlungen über die Aufhebung oder die Erwirkung der
Aufhebung der gesetzten Maßnahme verlang€n oder verlanqen, dass der

Magistrat seinen Verpfl ichtungen in Bezug auf einen Antrag der

Personalvedretung betreffend eine l laßnahme gemäß Abs.2 nachkommt, und

bei Ergebnislosiqkeit Beschwerde beim Oienstrechtssenat einbringen, oder

b) unverzüglich Beschwerde beim Dienstrechtssenat einbringen.

Der Dienstrechtssenat hat auf Grund dieser Beschwerde festzustellen, ob de.

Magistrat seinen Verpffichtungen nachgekommen ist oder nicht, Stellt er fest, dass

der lvlagistrat seinen Verpfl ichtungen nicht nachgekommen ist, so hat er

a) in Bezug auf einen Antrag der Pe6onalvertretung betreffend eine Maßnahm€
gemäß Abs. 2 den Magistrat aufzufordern, seinen Verpffichtungen

nacnzuKommen.

b) in Bezug auf eine l"laßnahme gemäß Abs. 2 Z I bis 4 und 5, wenn der Magistrat

in der Angeleqenheit entschieden hat, auszusprechen, dass die gesetzte

Maßnahme - allenfalls unter Bestimmung einer angemessenen Frist -

aufzuheben ist.

Wären die wirtschaftlichen Folgen der Auftebung einer Maßnahme im Verhältnis

zum Grad und vJ der Auswirkung der Verletzung des Wiener

Personalvertretungsgesetzes für die Gemeinde Wien unverhältnismäBig nachteil ig

oder ist die Aufhebung rechtl ich unzulässig, so ist Z 5 l jt. b über Beschluss des

Dienstrechtssenates nicht anzuwenden.

Der Dienstrechtssenat verhandelt und entscheidet in den in Z 5 und 6 genannten

Angelegenheiten in einem Dreiersenat. 5 74b Abs. 5 der Dienstordnung 1994 ist

mit der l"laggabe anzuwenden, dass als jeweils weiterer Beisitzer jener Beisitzer

zuständig ist, der srch auf Grund der im 5 74b Abs. 4 der Dienstordnung 1994

F
angeführten Reihenfolge nach dem Rotationsprinzip ergibt.

€, Geqen Entscheidungen gemäß z 5 - ausgenommen jene nach lit. a - können

sowohl der Magistrat als auch der Zentralausschuss Beschwerde an den

Verwaltungsgerichtshof erheben."
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1 3 .

14.

In q 39 Abs, 6 wird der Ausdruck "Abs. 2 z 5" durch den Ausdruck ',Abs z z 7^

erseE!.

Nach 5 39 Abs. 7 wird folgender Abs. 7a einqefügt:

,,(7a) De. Magistrat hat der Personalvertretung

1. in einer in Abs. 2 genannten Angelegenheit über Verlangen die ft ir die

Etrrtscheidung oder Antraqstellunq maßgebenden Grundlagen und

2. - sofern die Zustimmung des Bediendteten dafÜr vorliegt - die sich auf

Grund eines amtsärztl ichen Gutachtens ergebende einqeschränkte

Dienstfähigkeit (medizinisches Leistungskalkül)

bekannt zu geben.'

Nach 5 39 wird folgender 5 39a €ingefügt:

,,5 39a. (1) Der Magistrat hat in allen Fragen der Sicherheit und des

Gesundheitsschutzes die Personalvertretung rechEeitig anzuhören und ihr innerhalb

einer Frist von zwei Wochen Gelegenheit zur Stellunqnahme zu geben. Wenn es dle

Personal-vertretunq innerhalb dieser Frist verlangt, hat der Magistrat über diese

Fragen mit der Personalvertretung zu beraten

(2) Der Magistrat ist weiters verpflichtet,

1. die Personalvertretung bei der Ptanung und Einführung neuer Tedlnolog'en zu

den auswirkungen, die die Auswahl der Arbeitsmittel oder Arbeitsstoffe, die Ge-

staltung der Arbeitsbedingungen und die Einwirkung der Umwelt auf den

Arbeitsplatz füf die Sicherheit und Gesundheit der arbeitnehmer haben,

anzuhören,

2. die Personalvertretung bei der Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung zu

betealigen,

3. sich mit der Personalvertretung bei der beabsichtigten Bestellung oder

abberufunq von Präventivdiensten Sowie von Personen zu beraten, die für die

Erste Hilfe, die Brandbekämpfunq oder die Evakuierung zuständig sind.

4. der Personalvertretung Einsicht in die Sicherheits- und GesundheitsschuEdoku-

mente und die Aufzeichnungen und Berichte über Dienst- und Arbeitsunfälle zu

gewähren,

5. der Personalvertretung auf Ve.langen die Ergebnisse von Messungen und lJnter-

suchungen, die mit dem Bediensteten-(Arbeitnehmer-)schutz in Zusammenhang

stehen, insbesondere solche betreffend gefährliche Arbeitsstoffe und Lärm, zur

verfü9ung zu stellen,

6. der Personalvertretung auf Verlangen die Aufzeichnungen betreffend Arbeitsstof-

fe und Lärm zur VerfÜgung zu stellen,
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die Personalvertretung über Grenzwertübe.schreitungen Sowie deren Ußachen

und über die getroffenen l4aßnahmen unverzüglich zu informieren und

die Personalvertretung bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der

Festlegung von Maßnahmen zur GefahrenverhÜtung sowie bei der Planung und

Organisation der Unterweisung der Bediensteten in Anqelegenheiten des

Bediensteten-(Arbeitnehrner-)schutzes zu beteil igen.

(3) 5 39 Abs. 1 zweiter und fünfter Satz und Abs. 9 Z 3 ist auf die

Mitwirkungsrechte der Personälvertretung nach Abs. I und 2 sinnqemäß anzuwen-

den.

(4) Kommt der l4agistrat einer Verpfl ichtung nach Abs. 1 oder 2 nicht

nach. kann er von dem in seinen Mitwirkungsrecht;n verleEten Organ der Perso-

nalvertretunq aufgefordert werden, seiner Verpfl ichtung inneöalb angemessener

Frist nachzukommen. Ist eine solche Aufforderung auf Grund bereits gesetzter

Maßnahmen nicht mehr sinnvoll oder wird der Aufforderung nicht fristgerecht nach-

gekommen, kann das zuständige Organ der Personalvertretung die Angelegenhelt

an den Zentralausschuss herantragen, der Beschwerde beim Dienstrechtssenat ein-

bringen kann. Der Dienstrechtssenat hat auf Grund dieser Eeschwerd€ festzustel-

len, ob der Magistrat seinen Verpfl ichtungen nach Abs. 1 und 2 nachgekommen lst.

Hinsichtl ich der Zusammensetzung des Dienstrechtssenates qilt S 39 Abs. 4 Z 7.

(5) weitergehende sich aus dem wiener Bedienstetenschufzgesetz 1998

oder dem Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz ergebende l ' ' l i twlrkungsrechte der Perso-

nalvertretung in Angelegenheiten des Bediensteten-(Arbeitnehmer-)schutzes

bleiben unberührt.

(5) Auf die nach dem Wiener Stadtwe.ke ' Zuweisungsgesetz und dem

Wiener Museen-Zuweisungsgesetz zugewiesenen Bediensteten finden die Abs. 1

bis 5 keine Anwendung."

16. Nach 5 40 Abs, 3 wird folgender Abs. 3a eingefügt:

,,(3a) Der Magistrat hat der Personalvertretunq in einer in Abs. I genannten

Angelegenheit über Verlangen die ft ir die Entscheidung oder Antragstellung

maßgebenden Grundlagen bekannt zu 9eben."

17, 5 40 Abs. 10 lautet:

,,(10) 5 40 gilt für die du.ch das Wl€ner Stadtwerke - Zuweisungsgesttz

Wiener Museen-Zuweisungsgesetz erfassten Bereiche nicht."

7 .

8 .

uno oas



18. 5 43 lautet:

,,5 43. (1) lede Hauptgruppe ist berechtiqt, Einrichtungen zur Wahrung und
Förderung der berufl ichen, wirtschaftl ichen, sozialen, kulturellen und gesundheit-

l ichen Interessen der Bediensteten zu errichten und zu erhalten sowie diesbezüg-

liche Ma8nahmen durchzuführen oder zu unterstützen. Zu diesem Zweck und zur

Deckung der nicht gemäß 5 42 abgegoltenen Kosten der Geschäftsführung der

Organe der Personalvertretung einer Hauptqruppe kann von den Bediensteten der

Hauptgruppe - ausgenommen von Lehrlingen - eine Personalvertretungsumlage

eingehoben wbrden. Sie darf hdchstens ein halbes Prozent des l.4onatsbezuges und

der Sonderzahlungen der Bediensteten betragen.

(2) Bedienstete, die eine EetriebsraLsumlage im Sinn des 5 73 Aöeitsverfas-

sungsgesetz, AGBI, Nt, 22/1974, zu entrichten haben, können von der Verpfl ich-

tung zur Entrichtung der Personalvertretungsumlage gänzlich oder teilweise befreit
werden.

(3) Die Einhebung und die Höhe der Personalvertretungsumlage sowie die

9änzliche 0der teilweise Eefreiung von der Entrichtung daeser Umlage beschließt auf
Antrag des Hauptausschusses die Personalvertreterversammlunq der Hauptgruppe.

(4) Die Personalvertretungsumlage ist vom Dienstgeber von den Monatsbe-

zügen und Sonderzahlungen einzubehalten und an den Personalvertretungsfonds

ab2ufuhren."

19. In 5 47 Abs. 1 Z 2 wird der Ausdruck "5 39 Abs. 4 dieses Gesetzes' durch den

Ausdruck,,S 39 Abs. 4 Z 2 dieses Gesetzes" ersetzt.

20. In 5 47 Abs. 1 Z 5 entfällt der Ausdruck,,S I Abs. 2,".

21 .  5  48  Abs .  3 lau te t :

,,(3) Kommt es in den Fällen des 5 47 Abs. 1 z 1 oder 2 zu keiner einhell igen

Auffassung der anwesenden Stimmberechtigten, ist das Stimmverhalten der

Dienstgeber- und Dienstnehmervertreter im Protokoll festzuhalten und am

Beschlussbogen zu vermerken."

22. Im 5 50 Abs. 2 wird der Ausdruck ,,1. Oktober 1998" durch den Ausdruck

,,1, Mai 2001" ersetzt".

23 .5  50  Abs .  3  en t fä l l t .
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24. 5 51 samt Uberschrift !autet:

.Verordnungüarlassung

5 51. VerordnunEei auf Grund dieses Gesefzes in seiner Jew€ils geltenden Fassung

dürfen bereits von dem Tag an erlassen werden, der der Kundmachung der durchzu-
führenden Gesetzesbestimmung folgt; sie dürfen jedoch nicht vor den durchzufüh-
renden Gesetzesbestimmungen in Kraft treten."

25. Nach 5 51 wird folgender 5 51a samt Uberschrift eingefägt:

,,Übergangsbestimmungen

5 51a. (1) 5 8a in der Fassung der 5. Novelle zum Wiener Personalvertretungs-
gesetz ist erstmals der im lahre 2002 durchzuführenden allgemeinen Wahl der Per-

sonalgruppenausschüsse zu Grunde zu leqen.

(2) Auf vom Magistrat vor dem Inkrafüreten der 5. Novelle zum Wiener Per-

sonalvertretungsgesetz bereits eingeleitete Maßnahmen finden in Bezug auf die l '4it-

wirkungsrechte der Personalvertretung die Bestimmungen der 55 39 und 40 In der

bis zu diesem Inkrafttreten geltenden Fassung weiterhin Anwendung, wobei 5 39

Abs.4 mit der MaOgabe anzuwenden ast, dass das Verhandlungsverlangen aoch vom

Magistrat gestellt werden kann. 5 39a ist in solchen Fällen nicht anzuwenden.

26. Nach 5 53 wird folgender S 54 samt überschrift eingefügt:

.,übergangsbestimmung

I54. Für die nach dem Wiener Museen - Zuweisunqsgesetz zugewiesenen Bediens-

teten gelten 5 39 Abs, 1 und 5 40 Abs. 10 W-PVG in der Fassung LGBI. für Wien

Nr. 18/1999 solange weiter, als in der Anstalt "Museen der Stadt Wien" noch kein Be-

triebsrat im Sinn des Arbeitsverfassungsgesetzes eingerichtet ist."

Artlkel n

Das Wiener Zuweisungsgesetz, LGBI. für Wien Nr, 17/L999, wird wie folgt geändert:
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Der Kurztitel des GeseEes lautet:

,,Wiener Stadtwerke - Zuweisungsgesetz".

Artikel lll

Durch Art. I dieses Gesetzes wird die Richtl inie 89/391/EWG des Rates über die
Durcffiührung von l '4aßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesund-
heitsschotzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit vom 12. luni 1989, ABI. Nr. L 183 vom
29.6.1989, S. 1. umgesetzt.

Artikel tV

Dieses Gesetz tritt mit 1. länner 2002 in Kraft,

Der Ländeshauptmenn: Der Landesamtsdirektor:



Erläuterungen

zum Entwurf eines Geset2es, mit dem däs Wiener Personalvertretungsgesetz
(5. Novelle zum Wlener Personalvertretungsgesetz) und das Wiener zuwei-

sungsgesetz (1. t{ovelle zum Wiener Zuwelsungsgesetz) 9eändert werden

Problefi:

1. Dre Regelung der Mitwirkungsrechte der Personalvertretung wird von der Bedienste-

tenvertretung einerseits in Teilbereichen als lückenhaft und andererseits insgesamt als

wenig zufrieden stellend beurteilt, da kaum eine wirksame Sanktion gegenüber dem

l4agistrat besteht, wenn dieser Eestimmungen des Personalvertretungsgesetzes nicht

beachtet.

2. Für die im Schicht- oder Wechseldienst stehenden Bediensteten hat sich die Möglich-

keit, an einem von zwei aufeinanderfolgenden Tagen von ihrem wahlrecht anlässlich

der Personalvertretungswahl Gebrauch nehmen zu können, als unzureichend heraus-

9estellt.

3. Für Wahlwerber besteht kein Kündigungs- und Entlassungsschutz.

4. Bei der notwendigen Unterstützung eines Wahlvorschlages sind Unterschriften

Kandidaten des Wahlvorschlages nicht zu berücksichtigen.

5. Die Frist für den Zentralausschuss, der Kündigung eines Personalvertreters zuzustim-

men, hat sich in der Praxis als zu kurz erwiesen.

5 . In der Praxis gibt es unterschiedliche Regelungen hinsichtl ich der Verpfl ichtung zur

Entrichtung der Personalvertretungsumlage bei Lehrlingen.

Es besteht keine Möglichkeit, Bedienstete, welche einem ausgegliederten Unterneh-

men zur Dienstleistung zugewiesen und betriebsratsumlagepflichtig sind, von der ver-

pfl ichtung zur Entrichtung der Personalvertretungsumlage ganz oder teilweise zu be-

freien.

Dienstrechtlicfie und organisatorische Neuregelungen sind zum Teil im Bereich des

wrener Personalvertretungsgesetzes noch nicht berücksichtigt.

Oer Beschlussmodus bei nicht einstimmig gefassten Beschlüssen der gemeinderät-

l ichen Personalkommission hat sich als nicht praxisgerecht erwiesen.

L
F.

7 .

R
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Ziel!

1. Stärkung der Mitwirkungsrechte der Personalvertretung.

2. Festlegung einer ausreachenden Anzahl von Walitagen für die im Schicht- oder Wech-
seldienst stehenden Bödiensteten.

3. Anpassung des Kündigungs- und Entlassungsschutzes von Wahlwerbem an oas oer
Mitglieder von Wahlausschüssen.

4. Erleichterung der Kandidatur bei Wahlen zu den Dienststellenäusschüssen (personal-
gruppenausschüssen).

i S. Verlängerung der Zustimmungsfrist des Zentratäusschusses bei Kündigung von perso-
nalvertretern.

6, Einheitlichkeit der Regelungen betreffend die Verpflichtung zu Entrichtung der perso-

nalvertretungsumlage bei Lehdingen.

7. Verzicht auf die Einhebung der Personalvertretungsumlage bei betriebsratsumlage-
pfl ichtigen Bediensteten.

8. Anpassung des Wiener Personalvertretungsgesetzes an geänderte RechEnormen und
Organisation.

9. Einfachere Beschlussmodalltäten für die qem€inderäüictte personalkommission im Fall
der nicht einstimmigen Beschlussfassung in,.Vorbäratungsfällen...

lnha l t :

1- Die wesentlichen Mitwirkungsrechte der personalvedretung bei Vorhaben des t4agrs-
trats sowie im Rahmen einer Antragstellung durch Organe der personalvertretung

selbst werden detail l ierter geregelt und um den Bereich des Bedienstetenschutzes er-
weitert. Desgleichen wird ein Weg der Durchseuung von Mitwirkungsrechten der per-

sonalvertretung vorgesehen, wenn seitens des l'4agistrats dieses Mitwirkungsrecht
massachtet wird. Die Durchsetzung soll dadurch erreicht werden, dass nach einem
Vorverfahren grundsätzlich der Dienstrechtssenat ermächtigt wird, in bestimmten Fäl-
len die Rückgängigmachung von qesetzten Ma8nahmen zu erwirken.
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Der zentralwahlausschuss wird ermächtigt, bis zu vier wahltage für Bedienstete im

Schicht- oder Wechseldienst festzulegen.

Die auf ejnem zugelassenen wahlvorschlag aufscheinenden wahlwerber werclen bis

zum Abschluss des wahlverfahrens den gleichen SchuE erhalten, wie Personalveftre-

ter oder l4itglieder von wahlausschüssen. Damit soh auch eine Anpassung an clas Ar-

beitsverfassungSgesetz erfolgen.

Bei der Unterstützung von Wahlvorschlägen für die Wahl der Dienststellen- bzw Per-

sonalgruppenausschüsse sind auch Unterschriften von Kandidaten des Wahlvorschla-

ges zu berrjcksichti9en.

3 .

5. Die Zustimmungsfrist des zentralausschusses bei Kündigungen (Entlassunqen) von

Personalvertretem wird von zwei Wochen auf drei Wochen ausgedehnt,

6. Generelle Befreiung der Lehrlinge von der Verpfl ichtung zur Entrichtung der Personäl'

vertretungsumlage,

7. Die Personalvertreterversammlung ieder Hauptgruppe wird ermächtigt' in bestimmten

Fällen von der verpll ichtung zur Entrichtung der Personalvertretungsumlage zu befrei-

en .

8. Das wiener Personalvertretungsgesetz wird an entsprechende Anderungen in anderen

Dienstrechtsbereichen und die Aufteilungen der Personalgruppen den Bedürfnissen der

Praxis angepasst.

9. Anderunq der Beschussmodalitäten fÜr die gemeinderätl iche Personalkommission 'm

Fall der nicht einstimmigen Beschlussfassung in,,Vorberatungsfällen".

Alternativen:

Beibehaltung des bisherigen Zustandes.

Keine, soweit es sich um die Umsetzung von Gemeinschaftsrecht handelt.

Kosten:

Durch die Stärkung der l ' l i twirkungsrechte der Personalvertretung ist mit e'nem vermehr-

ten verwaltungsaufwand, der jedoch seriös nicht abzuschäEen ist, zu rechnen Verfah-

ren, die vom Magistrat nach 5 40 Abs. 3a W-PVG beim Verwaltungsgerichtshof anhängig

gemacht werden, sind in Anbetracht der schon bisher geringen Anzahl von Beschwerde-
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fällen vor der gemeinderätl ichen personatkommission (1999 fünf, 2000 ein, im ersten
Halbjahr 2001 ein Beschwerdeverfahren) bei Verletzung des Wiener personaivertretungs-

gesetzes durch Organe der Personalvertretung und des dem Verfahren vor dem Dienst-
rechtssenat vorgelagerten Verfahrens (vgl. 5 39 Abs. 4 W-PVG) kaum zu erwaften, so-
dass die Belastung des Verwaltungsgerichtshofes und die damit verbundenen Kosten für
den Bund als margrnal und somit vemachlässigbar anzusehen sind. Im übrigen entstehen
für andere Gebietskörperschaft en keine l4ehrkosten.

Verhältnis zu Rechtsvorschriften der EuroDäischen LJnlon:
Der Entwurf dient in seinem Art. I Z 15 der Umsehzung von Gemeinschaftsrecht (,,Ar-
beitsschutzrahmenrichtl inie", CELEX-Nr. 31989L0391, Agl. Nr. L 183 vom 29,5.1989.
S. 1). Die übrigen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechtes der
Europäischen Union.
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Allgemelner Teil

Die in den letzten Jahren Ecwülnenen Erfahrungen bei der Vollziehung des Wiener Per-

sonalvertretungsgesetzes (W-PVG) haben die Gewerkschaft der Gemeindebediensteten

bewogen, eine Verstärkung der Mitwirkungsrechte der Personalvedretung ein2ufordern.

lnsbesondere sollen die f4itwirkungsrechte der Personalvertretung auf dem Gebiete des

Bedienstetenschutzes ebenfalls im W-PVG angesprochen und MaBnahmen vorgesehen

werden, die eine wirksame SanKion gegen eine allfäll ige Nichtbeachtung von l.4itwir-

kungsrechten der Personalvertretung durch den f4agistrat ermöglichen, Darüber hinaus

sollen einige Bestjmmungen praxisgerechter gestattet und diverse Regelungen des

W-PVG an organisatorische Anderungen im Sereich des l4aqistrates der Stadt Wien und

an Anderungen in anderen Rechtsbereichen angepasst werden.

Darüber hinaus enthält der Entwurf eine Anderung des Kuztitels des Wiener Zuwei-

sungsgesetzes, der der Tatsache, dass das Gesetz nur den Bereich der Wiener Stadtwer-

ke betrifft, gerecht wird.

Aul die Ausführungen am vorblatt bzw. im besonderen Teil d€r Erläuterungen wird ver-

w iesen.

Bcsonderer Tell

z !  A r t .  I Z l u n d A r t .  I I ( 5 4 A b s . 7 . 6 I  S c h l u s s s a u  u n d  6 4 6 A b s . 3 W - P V G :  K u r z t a t e l

des Wiener Zuweisu nosaesetzes):

Der Kurztitel des Wiener Zuweisungsgesetzes wird, dem lnhalt des Gesetzes entspre-

chend, auf ,,wrener Stadtwerke - Zuweasungsgesetz" geändert. Dies erfordert auch An-

passungen diverser auf dieses Gesetz bezugnehmerider Bestjmmungen im wiener Perso-

zuAr t .  I  Z  2  (6  8  Z  4  b is  6  W-PVGI :

Diese Änderung nimmt auf die durch das wiener Zuweisungsgesefz (nunmehr: Wiencr

Stadtwerke - Zuweisungsgesetz) geschaffene Rechtslage Bedacht.

Zu Art. I Z 3 (6 8a Abs. 1 Z 1 bis 3 W-PVG):

Mit der vorgesehenen Regelung wird die Schäffung der neuen Verwendungsqruppen D1

und El im Schema II sowje eines eigenen Gehaltsschemas für Mitglieder des UVS be-

rücksichtigt. Die sonstigen Anderungen dienen der Gewährleistung einer besseren be-

rufsspezifischen Vertretung der Bediensteten innerhalb der Hauptgruppe II.

I
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Z u A r t .  I z 4 ( 6 8 a A b s .  1 Z  5 w - P V G l .

Diese Anderung dient der Eliminierung nicht mehr existenter Bedienstetengruppen

Zu Art. I Z 5 (€ 19 Abs. 2 erster Satz W-PVGI:

Der zentralwahlausschuss soll künftig die Möglichkelt besFzen zu beschlie8en, dass in

Dienststellen mit Schicht- oder Wechseldienst die Wahl an bis zu vier äufeinanderfolgen-

den Tagen stattf inden kann, damit alle Bedienstete ausrerchend Möglichkeit haben, von

ihrem Wahlrecht Gebrauch 2u nehmen.

Zu art. I Z 6 (€ 21 Abs. 3 zweiter Satz W-PVG):

Nach I 21 Abs. 3 W-PVG muss ieder Wahlvorschlag von mindestens 1 Vo der wahlbe-

rechtigten der Dienststelle bzw. der Personalgruppe, mindestens aber von zwei Wahlbe-

rechtigten, unterschrieben sein. Die Unterschriften von Kandidaten des Wahlvofschlaqes

sind dabei nicht zu berücksichtigen. Letzteres wurde als Hindernis für die Kandidatur von

kleineren Gruppierunqen gesehen, das entfallen soll.

Durch den wegfall des zweiten Satzes dieser Bestimmung soll erreicht werden, dass Un-

terschriften von Kandidaten des Wahlvorschlages bei der Unterstützung des Wahlvor-

schlages zu berücksichtigen sind.

zu Att. I z J, 22 und 23 G 28 Abs.2 erster SaE und 6 50 Abs. 2 und 3 W-PVG):

sämtliche Verweise auf Bundesgesetze sollen künftig Verweise auf die am 1. Mai 2001

geltende Fassung sein.

Zu Ar t .  I  Z  8  (6  30  Abs .  1W-PVG) :

Die Anpassung entspricht der 9eändeftm Tcrminologie des Entwurfes einer 11. Novelle

zur Dienstordnung 1994 (Blg. Nr, 40/2001) der mit 1. länner 2002 in Kraft tretenden

Gesetzesnovell ie.ung im Zusammenhang mit der Schaffung des Kinderbetreuungs-

geldes.

Zu Art. I Z 9 und 11 ({ 37 Abs. 1 zweiter Salz und 6 37 Abs. 4 zweiter Satz W-PVG):

Aus qegebenem Anlass soll auf Antrag der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten der

für l4itglieder der wahlauss;hüsse geltende Kündigungs- und Entlassungsschutz für die

Zeit von der Einbringung eines Wahlvorschlages bis zum Abschluss des Wahlverfahrens

auch für Wahlwerber gelten. Bisher waren Wahlwerber nur in Bezug auf Versetzungen

oder Dienstzuteilungen geschüffi (5 37 Abs. l zweiter Satz W-PVG). Diese Bestimmung

kann entfallen, da durch die Neuformulierung des zweiten Satzes in 5 37 Abs.4 leg.cit.

der Schutzbereich auf die Regelunq des Abs. 1 bis 3 ausgedehnt und damit fÜr den ge-

nannten Zeitraum sowohl Schutz vor Versetzung und Diensuuteilung in eine anc,ere
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Dienststelle als auch SchuE vor KÜndigung und Entiassung, wie er auch l4itgliedern von

Wahlausschüssen zuteil wird, bis zum Abschluss des Wahlverfahrens erreicht wird.

Zu Art. I Z 10 (6 37 Abs, 2 W-PVG) |

GemäB 5 37 Abs. 2 W-PVG ist vor der Kündigung eines Personalvertreters, der in €inem

öffentl ich-rechtl lchen Dienstverhältnis steht, oder vor de. Kündigung oder Entlassung

eines Personalvedreters, der in einem durch Vertrag begnindeten Dienswerhältnis steht,

die Zustimmunq des Zentralausschusses einzuholen. Stimmt der Zentralausschuss der

Kündigung oder Entlassung nicht innerhalb zweier Wochen zu, so kann die Kündigung

oder Entlassung wirksam nur nach Vorberatung durch die gemeinderätl iche PersoÄal-

kommission ausgesprcchen werden.

Die Frist von zwei wochen hat sich in der Praxis als zu kurz erwiesen. Zwar wird in Ein-

zelpersonalangelegenheiten in der Regel von der Bestimmung des 5 31 Abs. I W-PVG.

nach der ein Ausschuss durch Beschluss einzelne, von ihm genau zu umschreibende Auf-

gaben einem seiner l4itglieder übertragen kann, Gebrauch gemacht, die Eefassung mat

der Kündiqung oder Entlassung eines Personalveftreters aber seitens des Zentralaus-

schusses in Anbetracht der grundsätzlichen Bedeutung als so gravierend betrachtet, dass

hier in der Regel das Kollegialorgan als Ganzes entscheidet und daher die bisherige Frist

als nicht ausreichend emDfunden wird. Aus diesem Grund soll die Frist von zwei Wochen

auf drei wochen ausgedehnt werden.

Zu Art. I Z 12 (6 39 Abs. 1 bis 4 W-PVG):

Mit den vorgeschlagenen Anderungen sollen im Wesentlichen keine materiellen Neuerun-

gen geschaffen. sondem vor allem die schon jetzt bestehenden Mitwirkungsrechte stär-

ker zum Ausdruck gebracht werden. Insbesondere sollen _ einem dringenden Wunsch der

Bedienstetenvertretung entsprechend - Mittel und Wege vorgezeichnet werden' wie einer

Nichtbeächtung der Rechte der Personalvertretung durch den t4agistrat begegnet werden

kann.

I 39 Abs. 1 W-PVG benicksichtigt die Anderung des Abs. 2 leg. cit. und nimmt in Bezug

auf den in der Wiener Ländesregierung am 4. September 2001 eingebrachten Gesetzes-

antrag. welcher unter anderem auf die Erlassung eines Wiener Museen - Zuweisungsge-

setzes gerichtet ist (Blg. Nr.35/2001), darauf Bedacht, dass fÜr die dezeitigen Bediens-

teten der Magistratsabteilung 10 dae Bestimmungen des Wiener Personalvertretungsge-

setzes (W-PVG) gelten. Daran wird sich auch nichts ändem, wenn sie zur Dienstleistung

an die Anstalt dienstzugeteilt werden. Für die Anstalt gilt nach Maßgabe seines 5 1 das

arbeitsverfassungsgesetz (Arbvc), woraus sich die Konsequenz ergibt, dass ein Betriebs-

rat einzurichten sein wird. der die Interessen der von der Anstalt selbst neu aufgenom-

menen Arbeitnehmer als äuch jene der - bereits durch die Personalvertretung der Be-

diensteten der Gemeinde Wien vertretenen - zugewiesenen Beamten/Beamtinnen und
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Vertragsbediensteten wahrzunehmen haben wird, Es werden daher jene Mitwirkungs-

rechte nach dem W-PVG, die besser vom neu einzurichtenden Betriebsrat wahrgenom-

men werden können, für nicht anwendbar erklärt, um nicht sinnvolle Doppelzuständigkei-

ten 2u vermeroen.

Unter Bedachtnahme auf das Problem der Abgrenzung der Zuständigkeit der beaden Be-

legschaftsvertretungen (Organe der Personalvertretung bzw. Betriebsräte) wird der Aus-
gangspunkt für eine Abgrenzung in der jeweil igen gesetzlichen Aufgabenstellung gese-

hen. Die Organe der Personalvertretung nach dem W-PVG haben ihre Vertretungstätig-
keit 9e9enüber den Organen der Gemeinde Wien auszuüben, was sich deutlich aus den
Bestimmungen der 55 39 ff des W-PVG ergibt. ln diesem Sinn wird es als zweckmäBig

angesehen, die im W-PVG vorgesehenen wirtschaftl ichen Mitwirkungsrechte und jene

sonstigen Mitwirkungsrechte der Personalvertretung, die auf die tatsächliche Arbeitsleis-

tung in der Anstalt bezogen sind, im Anwendungsbereich des Wiener Museen - Zuwei-

sungsgesetzes außer Kraft zu seEen.

ln 5 39 Abs.2 W-PVG wird das bisherige Erfordernis des ,,Herstellens des Einverneh-
mens" durch das Erfordernis der .,Zustimmung" ersetzt. Die Gewerkschaft der Gemeinde-
bediensteten hat diesbezüglich auf das Bundes-Personalvertretungsgesetz hingewiesen,

welches ebenfalls bei den Mitwirkungsrechten ein Zustimmungserfordernis vorsieht. Ma-

teriell tr itt dadurch aber keine Anderung ein, weil - analog den Bestimmungen des Bun-
des-Personalvertretungsgesetzes - bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen der Ma-
gistrat letzti ich auch ohne Zustimmung der Personalvertretung entscheiden kann.

ln 5 39 Abs. 2 Z L und 2 W-PVG werden in Anlehnung an 5 96a des Arbeitsv€rfassungs-
gesetzes Klarstellungen dahingehend vorgenommen, was unter der mitwirkungspflichti-
gen Einführung von Kontrollmaßnahmen und technischen Systemen zur Kontrolle der
Bediensteten bzw. der Einführung neuer ArbeiLgmethoden, Anderungen in der Ge-

staltung der Arbeitsplätze, insbesondere Anderungen auf Grund des Einsaues neuer

technologischer Mittel und Systeme, zu verstehen ist.

Neu rst, dass in den Angelegenheiten des 5 39 Abs.2 Z l bis 6 W-PVG die Zustimmung

schrift l ich zu erfolgen hat. Damit wird einem Verlangen der Bedienstetenvertretung

Rechnung getragen, das damit begnindet wurde. dass in der bisherigen Praxis die not-

wendige Herstellunq des Einvernehmens mit dem zuständigen Organ der Personalvertre-

tung in manchen Fällen mangels ausreichender Dokumentation nur schwer nachvollzieh-

bar war.

Abs. 3 entspricht im Wesentlichen der geltenden Regelung, wobei eine Verstärkung der

Rechte der Eedienstetenvertretung allerdings dahingehend erfolgt, dass nunmehr eine

l4indestfrist für das Zur-Kenntnis-Bringen einer beabsichtigten Maßnahme festgelegt
wurde, und - auch hier wird einem besonderen Wunsch der Bedienstetenvertret!ng

Rechnung getragen - clieses Zur-Kenntnis-Bringen schrift l ich erfolgen soll, um eine aus-



reichende Dokumentation der Ausübung der Mitwirkungsrechte zu gewährleisten. Hin-

sichtl ich der l4öglichkeit der Verkürzun9 der Zweiwochenfrist gilt 5 39 Abs. 6 W-PVG.

5 39 Abs. 4 Z 1 und 2 W-PVG entspricht ebenfalls grundsätzlich der bisherigen Regelung.

Liegt eine Angelegenheit in der Kompetenz des Dienststellenausschusses und verweigert

dieser die Zustimmung zu einer 14aßnahme, so ist diese Angelegenheit entweder auf Ver-

langen des Dienststellenausschusses oder auf verlangen des l4aqistrats mit dem Haupt-

ausschuss zu verhandeln. Dieser kann die Zustimmung erteilen, womit das Verfahren

erledigt ist. Er kann aber ebenfalls die Zustimmung verweigern und - ebenso wre der

Magistrat - verlangen, dass die Angelegenheit mit dem Zentralausschuss zu verhandeln

ist, der letztl ich zustimmen kann.

Ist von vornherein gemäß 5 39 Abs, 9 W-PVG der Hauptausschuss zuständig und kommt

es zu keiner Zustimmung des Häuptausschusses. ist auf dessen Ve angen oder auf Ver-

langen des l4agistrats die Angelegenheit mit dem Zentralausschuss zu verhandeln, der

sodann die Zustimmung erteilen kann. lst gemäß 5 39 Abs. 9 W-PVG die Zuständigkeit

des zentGlausschusses gegeben, kann dieser zustimmen oder die Zustimmung verwei-

9ern.
In allen Fällen. in denen letztl ich der Zentralausschuss für die Zustimmung zu einer f4aß-

nahme kompetent ist, diese aber nicht erteilt, ist die Angelegenheit, wenn sie vom Ma-

gistrat weiterhin verfolgt wird. von diesem vor der Entscheidung oder Antragstellung an

das zur Entscheidung zuständige Gemeindeorgan von der gemeinderätl ichen Personal-

kommission beraten zu la55en.

Ist dieses Erfordemis erfüllt, unabhängig davon, welches Ergebnis die Beratung in der

qemeinderätl ichen Personalkommassion hat, ist der Magistrat letztendlich berechtigt,

auch ohne Zustimmung der Personalvertretung zu entscheiden oder den Antrag an das

z!r Entscheidung zuständige Gemeindeorgan zu stellen.

Durch 5 39 Abs, 4 Z 3 wird festgelegt, dass das Nirhterscheinen der Personalvertretung

zu einer anberaumt€n Verhandlunq als Zustimmungsverweigerung anzusehen ist und

damit sicher gestellt, dass ohne weitere Verzögerungen der l i ' lagistrat die,,verhandlungs-

zuständigkeit" des jeweils überqeordneten Organs der Personalvertretung bzw die zu-

ständigkeit der gemeinderätl ichen Personalkommission zur Vorberatung der Angeiegen-

heit qeltend machen kann,

N'fit den vorgeschlagenen Bestjmmungen des 5 39 Abs. 4 Z 4 bas 6 soll vor allem eine

konsequente Beachtung der l ' l i twirkungsrechte der Personalvertretung durch den Magis-

trat erreicht werden. Nach Z 4 hat vore6t das für die Angelegenheit zuständige Organ

der Personalvertretung dahin zu wirken, dass der Magistrat seinen Verpfl ichtrlngen nach-

kommt. Erst wenn dies nicht binnen angemessener Frist geschieht, kann dieses Orqan

die Angelegenheat an den Zentralausschuss herantragen. Oieser kann nach el-gebnislosen

Verhandlungen mit dem Magistrat über die Durchsetzung der t4itwirkungsrechte der Per-
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sonalvertretung oder aber auch ohne solche Veahandlungen zu verlangen unvezüglich
Beschwerde beim Dienstrechtssenat einbringen,

Nach Z 5 liegt die Aufgabe des Dienstrechtssenates vorerst darin, festzustellen, ob der
l ' lagistrat seinen Verpfl ichtungen nachgekommen ist. Wurde ein Antrag der personatver-

tretung, eine I '4aßnahme qemäß 5 39 Abs.2 W-PVG betreffend, nicht in Behandtung ge-
nommen, hat der Dienstrechtssenat den Magistrat aulzufordern, seinen Verpll ichtungen
nachzukommen. Bei l4aßnahmen gemäß 5 39 Abs.2 Z 1 bis 4 und 5, welche vom Magis-
trat unter Verletzung der Mitwirkungsrechte der Personalvertretunq geset2t wurden, ist
die bescheidmäBige Aufhebung der Maßnahmen vorgesehen, wobei hiefür auch eine Frist
gesetzt werden kann.

Der Dienstrechtssenat hat jedoch gemä0 Z 6 ber beretts erfolgten Maßnahmen vom Aus-
spruch der Aufhebung der Maßnahme abzusehen, wenn die wirtschaftl ichen Folgen der
Aufhebung im Verhältnis zum Grad und zu den Auswirkungen der Verletzung des Wiener
Personalvertretungsgesetzes für die Gemeind€ Wien unverhältnismäßig nachteil ig oder
rechtl ich unzulässig wären.

Der Dienstrechtssenat verhandelt und entscheidet in einem Oreiersenat. wobei im ersten
Aniassfall als weiterer Beisitzer der Beisitzer 1, im zweiten Anlassfall der Beisitzer 2, usw.
dem Dreiersenat angehören soll, bis nach dem Beisitzer 7 neuerlich als weiterer Beisitzer
der BeisiEer 1 an der Verhandlung und Entscheidung mitzuwirken hat.
Ausgenommen bei Aufforderungen, den sich aus 5 39 Abs. 1 letzter Satz W-PVG erge-
benden Verpfl ichtungen in Eezug auf eine in I 39 Abs. 2 W-PVG genannte Maßnahme
nachzukommen und damit im Zusammenhang stehenden Feststellungen, steht gegen

Entscheidungen des Dienstrechtssenates einerseits dem l' lagistrat das Recht der Amts-

beschwerde, andererseits dem Zentralausschuss das Recht der Beschwerde an den Ver-
waltungsgerichtshof zu (Art. 131 Abs. 2 B-VG).

Zu Art. I Z 13 (6 39 Abs. 6 W-PVG) |

Dre Anderung dient nur der Anpassung an die geänderte Reihenfolge der in Abs. 2 ange-
f üh rten M jtwirkungsrechte.

Zu Ar t .  I  Z  14  und 16  (5  39  Abs .7a  und 6  40  Abs .  3a  W-PVG) :

Um in den Anqelegenheiten des 5 39 Abs. 2 sowie des 5 40 W-PVG die Mitwirkungsrechte

ausüben zu können. bedarf es vielfach der Bekanntgabe der Entscheidungsgrundlagen

des Plagistrats an die Personalvertretung. Deshalb soll der Magistrat verpfl ichtet sein,
gegebenenfalls der Personalvertretung diese EnLscheidungsgrundlagen bekannt zu ge-

ben. Diese Bekanntgabe wird in der Regel in der Ubermittlung der erforderlichen Daten
(Bekanntgabe der Entscheidungsgründe) bestehen. Von der Bekanntgabeverpfl ichtung

sind alle für die Beurteilung der Angelegenheit erforderlichen Daten (zB auch ,,ControF
lingdaten") erfasst, sofern nicht datenschutzrechtl iche Gründe entqegenstehen.



Nach 5 2 Abs. 1 W-PVG ist die Personalvertretung unter anderem berufen, die sozialen

und qesundheitl ichen Interessen der Bediensteten zu wahren und zu fördern. Um diese

Aufgaben erfüllen zu können, hat die Gewerkschaft der Gemeindebediensteten ersucht,
dem zuständigen Organ der Personalvertretung auch eine entsprechende Information

darüber zukommen zu lässen, in welchen Fällen eine eingeschränKe Dienstfähagkeit von

Bediensteten (zB ein Bediensteter darf nur Lasten bis zu einem begtimmten Gewicht he-

ben und transportieren) gegeben ist, wobei aus datenschukrechtlichen Gründen diese
Information nür mit Zustimmung des betroffenen Bediensteten erfolgen darf.

Zu Art. I Z 15 fE 39a W-PVG):

Gemäß Art. 21 Abs. 1 B-VG obliegt den Ländern die cesetrgebung und Vollziehung in

den Angelegenheiten des Dienstrechtes einschließlich des Dienswertragsrechtes und des
Personalvertretungs.echtes der Bediensteten der Länder, Gemeinden und Gemeindever-

bände, soweit für alle diese Angelegenheiten u.a. im Abs. 2 nicht anderes bestimmt ist.

Gemeß Art. 21 Abs. 2 erster Satz B-VG obli€gt den Ländem die Gesetzgebung und Voll-
ziehung in den An9elegenheiten des Arbeitnehmerschutzes der Bediensteten (Abs. 1) und

der Personalvertretunq der Bediensteten der Länder, soweit die Bediensteten nicht in

Betrieben tätig sind.

Auf Grund dieser Kompetenzlage erstrecK sich der Geltungsbereich des Wiener Eediens-

tetenschutzgesetzes 1998 auf alle Dienststellen der Gemeinde Wien, sofem es sich nicht

um Betriebe (Art. 21 Abs. 2 B-VG) handelt. Für Letztere finden die Bestimmungen des

Arbeitnehmerlnnenschutzgesetzes Anwendung. Nur auf Betriebe sind auch die Bestim-

mungen des IL Teiles des Arbeitsverfassungsgesetzes anzuwenden, wo in 5 92a Mitwir-

kungsrechte des Betriebsrates auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes festgelegt sind. Dem-
gegenüber enthält das Wiener Personalvertretungsgesetz, dessen Geltungsbereich sich
grundsätzlich auf alle Bediensteten der Gemeinde Wien, unabhängig davon, ob sie in Be-

trieben beschäftigt sind oder nicht, erstreckt, keine expliziten Bestimmungen über dje

Ivlrtwirkungsrechte der Bedienstetenvertretung auf diesem Gebiet. Dies wird von der Per-

sonalvertretung als unbefriedigend angesehen.

Es solien daher in 5 39a den Bestimmungen des 5 92a Arbeitsverfassungsgesefz nact-

empfundene Mitwirkungsrechte in Bediensteten-(Aöeitnehmerlnnen-)schutzangele-

genheiten festgeschrieben werden. Diese Mitwirkungsrechte sollen auch die nach I63
wiener BedienstetenschuEgesetz 1998 geforderte Zusammenarbeit zwaschen den Si-

cherheitsvertrauenspersonen und der Personalvertretung erleichtern.

SchlieBlich sollen auch Vedetzungen dieser Mitwirkungsrechte vor dem Dienstrechtssenat

geltend gemacht werden können.

Die Normierung der f4itwirkunqsrechte der Personalvertretung in den Angelegenheiten

des Bediensteten-(Arbeitnehmerlnnen-)schutzes ist auch im Hinblick auf Art. 11 Abs. 1

der Richtl inie 89/391/EWG des Rates über die Durchführung von f4aßnahmen zur Verbes-
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serung der Sicherheit und des Gesundheitsschuizes der Arbeitnehmer bei der Arbeit vom

12. Juni 1989, ABl. Nr. L 183 vom 29.6.1989, S, 1, erforderlich, der ein Anhörungs- und

Beteil igungsrecht der Arbeitnehmervertreter bei allen Fragen betreffend die Sicherheit

und die Gesundheit am Arbeitsplatz vorsieht.

Abs. 1 enthält ein allgemeines Anhörungs- und Stellungnahmerecht der Personal-

vertretung in allen Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes sowie das Recht,

Beratungen (sofern der Magistrat nicht von sich aus solche mit der Personalvertretung

abhält) in diesen angelegenheiten zu verlangen. Von Abs. 1 sind Fragen allgemeiner

(grundsätzlicher) Art, nicht aber Maßnahmen im Einzelfall erfasst,

ln abs.2 flnden sich die wesentlichsten Mitwirkungsrechte aufqezählt, wobei sich diese

Aufzählung an den Bestimmungen des 5 92a Arbeitsverfassungsgesetz bzw. 5 63 Wiener

Bedienstetenschutzgesetz 1998 orientiert.

Abs. 3 stellt sicher, dass die Personalvertretung auch in den Angelegenheiten des Be-

dienstetenschutzes Anträge stellen kann und bestimmt die Zuständigkeit der PersonaF

vedretungsorgane in Bezug auf diese Mitwirkungsrechte.

Verletzt der I.4agistrat die Personalvertretung in ihren Mitwirkungsrechten auf dem Gebiet

des Bediensteten-(Arbeitnehmerlnnen-)schutzes, soll gemäß Abs,4 nach fruchtlosem

Ablauf einer Nachfrist - sofem eine solche in Betracht kommen kann - die Angelegenheit

an den zentralausschuss herangetragen werden können, der nach Anhörung des Magis-

trats Beschwerde beim Dienstrechtssenat einbringen kann. Die Beschwerdeeinbrinqung

liegt im Ermessen des Zentralausschusses, der die Außerung des l4agistrats bei seiner

Entscheidung, Beschwerde einzubringen oder nicht, berücksichtigen wird müssen. Der

Dienstrechtssenat hat auf Grund dieser Beschwerde festzustellen. ob der Magistrat sei-

nen verpfl ichtungen nach Abs. 1 und 2 nachgekommen ist. Auf Grund der TaLsache der

alleinigen - eventuell sogar strafrechtl ichen - Verantwortl ichkeit der Dienstgeberin und

ihrer für sie handelnden Orqane für Unterlassungen auf dem Gebiet der Sicheiheit und

des GesundheiLsschutszes für Bedienstete und des Umstandes, dass jede Aufhebunq von

gesetzten l4aßnahmen auf diesem Gebiet in der Regel ein Weniger an Sicherheit und Ge-

sundheitsschutz bedeuten känn, soll die Entscheidung des Dienstrechtssenates nur fest-

stellendef Natur sein.

Nach Abs. 6 gelten die Bestimmungen des 5 39a W-PVG nicht für die vom Wiener Stadt-

werke - Zuweisungsgesetz und dem Wiener lvluseen - Zuweisungsgesetz erfassten Be-

diensteten,

zu Art. I z 17 (5 40 Abs. l0 w-F/Gl:

Srehe die Ausführungen zu Art. I Z l und t2.
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Zu Art. I Z 18 (6 43 W-PVG):

Nach geltender Rech!slage sind Bedienstete des Magisträts, welche ,,ausgegliederten Un-

temehmen" zur Dienstleistung zugewiesen sind, uU sowohl betriebsrats- als auch perso-

nalvertretungsumlagepflichtig. Um dresen unbefriedigenden Zustand zu beseitigen, soll

die PersonalvertreterveÄammlung jeder Hauptgruppe ermächtrgt sern, im "Bedärfsfall"

die gänzliche oder teilweise Befreiung von der Verpfl ichtung zur Entrichtung der Perso-

nalvertretungsumlage zu beschließen. Lehrlinge sollen von der Entrichtung dieser Umlage

grundsäElich ausgenommen werden.

Zu Art. I Z 19 (6 47 Abs. 1 Z 2 W-PVGI:

Mit dieser Anderung wird lediglich die erforderliche Anpassung der Aufgaben der gemein-

derätl ichen Personalkommission im Zusammenhang mit der Stärkung der Mitwirkungs-

rechte der Personalvertretunq berÜcksichti9t.

Zu  Ar t .  I  Z  20  (5  47  Abs .  1Z 5  W-PVGI :

ln der Dienstordnunq 1994 u/ar bis zur Strukturreform, LGBI. für Wien Nr. 34l1999, eine

Regelung dahingehend verankert, dass eine LJberstellung in eine niedrigere Verwen-

dungsgruppe ohne Zustimmung des Beamten unter bestimmten voraussetzungen nur

mit Zustimmung der gemeinderätl ichen Personalkommission erfolgen konnte. Mit der

geqenständlichen Bestimmung wird lediglich der Umstand berücksichtigt, dass dieses

Zustimmungsrecht der gemeinderätl ichen Personaikommission im Rahmen der struktur-

reform beseitigt wurde und daher auch der fl inweis auf die Zustimmung gemäß 5 I

abs. 2 der Dienstordnung 1994 entfallen kann.

Zu Art. I Z 21 (6 48 Abs. 3 W-PVG):

In der Praxis hat sich gezeigt, dass sich in vielen Fällen die Tatsache, dass es zu kelner

ernhell igen Auffassunq der Mitglieder der gemeinderätl ichen Personalkommissaon ge-

kommen ist, erst im ZeitpunK der gemeinsam efolgten Abstimmung über den Bera-

tungsgegenstand offenbart. Deshalb soll es in solchen Fällen künftig genügen, das lewet-

l ige Stimmverhalten der Dlenstgeber- und Dienstnehmewertreter sowohl im Protokoll als

auch am Beschlussbogen zu vermerken und das formelle Erfordernis einer getrennten

Abstimmung entfallen zu lassen.

Zu Art, I Z 24 (6 51 W-PVGI:

Diese Bestimmung soll es bei Novellierungen des wiener' Personalvertretungsqesetzes

ermöglichen, dass erforderliche Verordnungen nicht erst am Tag des lnkrafttretens der

jeweils novell ierten Bestimmung, sondern bereits von dem der Kundmachung der Novelle

folgenden Tag an erlassen werden kdnnen.

i.

E



Z'.r Art. I Z 25 (6 51ä W-PVG):

Die Uberqangsbestimmunqen stellen klar, dass die Neueinteilung der personal-

gruppenausschüsse erstmals für die allgemeine Wahl dieser Ausschüsse im jahr 2002
wirksam wird und dass bei im Zeitpunkt des lnkrafüretens der 5. Novelle zum Wiener
Personalvertretungsgesetz bereits eingeleiteten Maßnahmen die Mitwirkungsmöglichkei-
ten der Personalvertretung nur im bisherigen Umfang bestehen.

Zu Art. I Z 26 f€ 54 W-PVG):

Durch diese LJbergangsbestimmung wird sichergestellt, dass bis zur Einrichtung eines
Betriebsrates in der Anstalt ,,Museen der Stadt Wien" den Organen der Personalvertre-
tung die in 539 Abs. 2 Z 1, 2, 4 und 5 zweiter Halbsatz sowie Abs. 5 Z 8 und 5 40
W-PVG vorgesehenen Mitwirkungsrechte weiterhin zustehen.

t.
F

L.
F,:
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